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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1981

Norm

AHG §1 Cd14

AHG §1 I

B-VG Art15

B-VG Art83 Abs2

B-VG Art116 Abs3

B-VG Art118 Art1

B-VG Art119 Abs1

B-VG §144 Abs1

stmk NaturschutzG §4

Rechtssatz

Die von Organgen einer Statutarstadt in Ausübung der Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörde durchgeführte, auf

das stmk NaturschutzG gestützte Entfernung von das Landschaftsbild gröblich verunstaltenden Ankündigungstafeln

außerhalb geschlossener Ortschaften fällt in den vom Land übertragenen Wirkungsbereich. Das Land haftet hiefür

auch dann, wenn die Organe der Staturstadt ihre Befugnisse dadurch überschritten, daß sie innerhalb geschlossener

Ortschaften aufgestellte Ankündigungstafeln entfernten und damit eine Amtshandlung vornahmen, für die im Gesetz

jede Grundlage fehlt.
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